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1 Einführung 
 

Absturzsichernde Verglasungen sichern Absturzhöhen. Die zu sichernde 
Absturzhöhe wird von der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt und be-
trägt ≥ 1 m Höhendifferenz hinter der zu sichernden Verkehrsfläche. Abwei-
chend hiervon gilt derzeit in Bayern ≥ 0,50 m als Absturzhöhe. 
Die Bestimmungen der ETB-Richtlinie “Bauteile, die gegen Absturz sichern” 
sind für Glas nicht anwendbar! 

Absturzhöhe i.d.R. ≥ 1 m 

  
Die Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Vergla-
sungen (TRAV) wurde in der Fassung Januar 2003 veröffentlicht und ist 
Stand der Technik für absturzsichernde Verglasungen.  
Absturzsichernde Verglasungen werden grundsätzlich in dieser Baubestim-
mung geregelt. Nur absturzsichernde Verglasungen, die nicht dem Anwen-
dungsbereich oder den Vorgaben der TRAV entsprechen, bedürfen einer 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder einer Zustimmung im Ein-
zelfall (ZiE) der jeweiligen obersten Bauaufsichtsbehörde. Nach Einführung 
der Regel durch die Landesbaubehörden wird die TRAV geltendes Baurecht.  

Technische Regeln für die Verwen-
dung von absturzsichernden Vergla-
sungen (TRAV), Fassung Januar 
2003 

  
Im folgenden wird der Inhalt der TRAV zusammengefasst und ausgeführt, 
wie bei der Anwendung der TRAV vorzugehen ist. 
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